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Plangenehmigungsverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG;  
Oberflächenabdeckung der betriebseigenen Deponie Gustav Buchholz GmbH & Co. KG, 
Vienenburg  

Feststellung über den Verzicht auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) als Ergebnis einer Vorprüfung gemäß § 9 UVPG1 

 
 
Die Firma Gustav Buchholz GmbH & Co. KG, Osterwiecker Straße 148, 38690 Goslar, hat mit 
Antrag vom 14.05.2013 die Erteilung einer Plangenehmigung gemäß den § 35 Abs. 3 KrWG für 
die Oberflächenabdichtung der betriebseigenen Deponie beantragt.  

Für dieses Vorhaben ist gemäß Nr. 12.2.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durchzuführen. 
 
Bei einer Anlage, die in der Anlage 1 zum UVPG genannt ist, ergibt sich das Erfordernis zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) dann, wenn im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalles unter Berücksichtigung der Anlage 3 zum UVPG ermittelt 
wurde, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.  
 
Das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles auf der Grundlage der Anlage 3 zum 
UVPG lässt keine Umstände erkennen, die Anlass zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung geben könnten. Die Durchführung einer vertiefenden Umweltverträglichkeitsprüfung 
war daher nicht erforderlich. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG öffentlich bekannt gemacht. Sie ist 
nicht selbständig anfechtbar.  

 

                                                

1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der derzeit geltenden Fassung 

 


